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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt 
Bielefeld

4. Jahrestagung für Kinderschutzfachkräfte am 26.11.2010 
in Gelsenkirchen

Workshop „Kommunale Steuerungs- und 
Finanzierungskonzepte für die Fachberatung der 

Kinderschutzfachkraft“
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Wie alles begann

Entscheidung bei der Stadt Bielefeld zur Herangehensweise

• Generalvereinbarung mit arbeitsfeldspezifischen Anlagen

• Einführung standardisierter Arbeitsinstrumente

• Erstellung einer Namensliste über zuständige Kinderschutzfachkräfte

• Insoweit erfahrene Fachkräfte sollen soweit möglich beim 
Träger/Anbieter vorgehalten werden

• Umsetzung über die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Damit verbundene inhaltliche Zielsetzungen

• Gelebte Praxis versus rein formaler Absicherung

• Schaffung von Sicherheit im Umgang mit einem Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung sowie in der Zusammenarbeit zwischen freien 
Trägern und öffentlichem Träger

• Transparenz und Verbindlichkeit in Bezug auf Inhalte, 
Verantwortlichkeiten, Prozesse, Instrumente und Verfahren

• Trennung der Funktion Kinderschutzfachkraft von der 
Bezirkssozialarbeit im Jugendamt

• Nutzung bereits vorhandener Strukturen/Gremien für einen stetigen 
Qualitätsdialog
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Was geschah dann?

• Entwurf einer Generalvereinbarung
• Einspeisen des Themas in die AG´s nach § 78 SGB VIII
• Bildung von Unterarbeitsgruppen zur Erarbeitung von 

arbeitsfeldspezifischen Anlagen
• Durchführung von 2 Fachtagen
• Verabschiedung der Anlagen durch die AG´s nach § 78 SGB VIII
• Verpflichtung des Jugendamtes bzgl. verbindlicher 

Rückmeldung und Information
• Ortsansässiges Fortbildungsinstitut greift Bedarf an 

Qualifizierung auf
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Erste Stolpersteine und Fragestellungen…

• Unsicherheit über Aufgaben, Anforderungen etc. in Bezug auf 
Umsetzung des § 8a SGB VIII sowie die Rolle der KSFK

• Träger vor Ort halten Rücksprache mit ihren Spitzenverbänden

• Werden die Träger der Jugendhilfe zu „Erfüllungsgehilfen des 
Jugendamtes“?

• Wer trägt die Kosten für die Beratung durch die insoweit erfahrene 
Fachkraft?

• Unsicherheit, ob Träger überhaupt Leistungen nach dem SGB VIII 
erbringen (z.B. OGS; Frauenberatungsstellen)

• Können „kleine“ Träger überhaupt eine Fachkraft vorhalten?
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

… und deren Lösungen

• Gespräche vor Ort und erste Erfahrungen aus der Praxis konnten viele 
Probleme ausräumen

• Mit Trägern, die keine Leistungen nach dem SGB VIII erbringen: 
freiwilliger Abschluss einer Vereinbarung

• Fachstelle Kinderschutz des Jugendamtes als insoweit erfahrene 
Fachkraft für Träger, die keine eigene Fachkraft stellen können

• Kosten für Inanspruchnahme einer Fachkraft können auf Nachweis 
erstattet werden

• Zwischenzeitlich Qualifizierung von mehr als 250 Fachkräften vor Ort
• Regelmäßige Austauschrunden mit den insoweit erfahrenen 

Fachkräften und Rückmeldung in AG´s § 78 SGB VIII
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Rückmeldeverpflichtungen des Jugendamtes

Nach Eingang der Mitteilung

• Telefonische Eingangsbestätigung mit „Zuständigkeitsnennung“

• Unverzügliche Kontaktaufnahme (inhaltliche Klärung u. Klärung 
der Vorgehensweise)

Nach Abklärung des Verdachts

• Rückmeldung über Ergebnis der Überprüfung

• Rückmeldung, ob weiter Kontakt zur Familie gehalten wird

• Vereinbarungen in Bezug auf weiteren Informationsaustausch
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Ergebnisse aus den Austauschtreffen:

• Kriterienbögen u. Checklisten sind gutes Hilfsmittel für die 
Gefährdungseinschätzung

• Sie führen zu mehr Sicherheit im Umgang mit dem Thema
• Zusammenarbeit mit Jugendamt ist transparenter und verlässlicher 

geworden
• Qualität im Umgang mit dem Thema hat sich in allen Arbeitsfeldern 

erhöht
• Einführung einer verbindlichen kollegialen Beratung wird als 

Unterstützung gesehen
• Dokumentationspflicht zwingt zur Auseinandersetzung mit der 

eigenen Gefährdungseinschätzung
• Verfahren und dessen Dokumentation hilft bei der 

Auseinandersetzung mit dem Familiengericht
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Die Umsetzung des § 8a SGB VIII in der Stadt Bielefeld

Zwischenbilanz aus Sicht des Jugendamtes

• Verbindliches Abstimmungsverfahren für alle Arbeitsfelder liegt vor 
und wird „gelebt“

• Durch die Ansiedlung der KSFK bei den Trägern ist schnelle 
fachkompetente Beratung gewährleistet

• Anzahl der Meldungen mittels Mitteilungsbogen ist gering; vielmehr 
wird frühzeitig Kontakt aufgenommen

• Verfahren ist zwischenzeitlich auch an der „Basis“ angekommen

• Gelebter Kinderschutz braucht hin und wieder eine „Auffrischung“

• Die Einführung des § 8a SGB VIII hat die Qualität der Arbeit und die 
Kooperation nachhaltig verändert 


